
PAASIDENfENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlanent 
1010 Wien 

- ~~ 
~Vien, am 16.8.1988 GI 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
S-888/Sch 

Durchwahl: 
480 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes
gesetz BGB1.Nr. 638/1982 und das Bundesgesetz 
BGB1.Nr. 616/1987 geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der LandwirtschaftSkammern Öster
reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz BGB1.Nr. 
638/1982 und das Bundesgesetz BGB1.Nr. 616/1987 geändert 
werden, mit der Bitte um Kenntnisnahme zu ~berreichen. 

F~r den Generalsekretär: 
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I 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LAND\VIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesminister iurn 
für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
34.401/6-2/88 30.Juni 1988 

vJien, an, 16.8.1988 

Unser Zeichen: 
S-788/Sch 

Durchwahl: 
480 

Betreff: Entwurf eines bundesgese~zes, mit dein das Bundes
gesetz HGBl.Nr. 638/1982 und das Bundesgesetz 
BGHl.Nr. 616/1987 ge~ndert wecdcn 

Die Pr~siaentenkollfcrenz der LJndwirtschaftskammern Oster-

reichs nin,mt zum vorgelegten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mi t dem das Arbei tSillarktförderungsgesetz und das Arbe i tslo

senversicherungsgesctz 1977 ge~ndert werden (EGBI.Nr. 

638/1982 in der Fassung BGhl.Nr. 616/1987) Stellung wie 

folgt: 

Die vorgeschlagene Verlängerung der Geltungsdauer des Bun

desgesetzes betreffend die besondere arbeitsmarktpolitische 

Förderung bei Beschiift:igungsi?roblemen von "besonderer 

volkswirtschaftlicher Bedeutung" gem. § 39 a und 39 b Arbei

tsmarktförderungsgesetz wird nicht mehr für begründet ge

halten. Bereits bei der letzten Verlängerung hat der Ge

setzgeber die ursprüngliche Absicht des Ministeriums, die

ses Sonderinstrument der begünstigten Zuführung von finan

ziellen Mitteln der Gemeinschaft an Großbetriebe um 4 Jahre 
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zu verlängern, nicht geteilt und nur mehr eine Verlängerung 

um 1 Jahr bis Ende 1988 beschlossen. Die nunmehr vom Wirt

schaftsinstitut konstatierte erfreuliche wirtschaftliche 

Gesamtentwicklung und die besonderen Probleme der Erstel

lung des Bundesfinanzgesetzes 1989 lassen diese von den 

Regeln der allgemeinen Arbeitsmarktf~rderung abweichende 

Sonderf~rderung im kownenden Jahr nicht mehr als berechtigt 

erscheinen. 

Die Präsidentenkonferenz erinnert an ihre frühere Anregung, 

daß zwecks einheitlicher Arbeitsmarktf~rderung auch in die

sem Bereich der Beirat für Arbeitsmarktpolitik angeh~rt 

werden sollte. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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